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Kleine Anfrage der Abgeordneten Juliane Nagel (DIE LINKE)

Drs.-Nr.: 7I1942

Thema: Abschiebung von Houssam A. Aus Grimma am 04. März
2020

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Am Abend des 28. Februars 2020 veröffentlichte das Dorf der Jugend

in Grimma folgende Pressemitteilung: https:Ildorfderiuqend.deldas-
ticket-fuer-die-abschiebung-ist-schon-gebucht-dorf-der-jugendl

Gemeinsam mit der Abschiebehaftkontaktgruppe Dresden veröffent-
lichte das Dorf der Jugend am 04. März 2020 diese Pressemitteilung:
https:Ilwww.abschiebehaftkontaktgruppe.deldeutschlpresse/pm-vom-
04-03-2020-mit-dem-dorf-der-jugend-houssam—a-abschiebung;
volIzogen-faires-verfahren-dahin/

Aus einem Twitter-Thread des Sächsischen Flüchtlingsrats e.V. (SFR)

wird aus dem Eilantrag, der am 02. März beim Verwaltungsgericht
Leipzig eingereicht und am 03. März von selbigem abgelehnt wurde,

zitiert: https:lltwitter.comlsfr evlstatusl1235091036201840640“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Welche Rechtsgrundlage sieht die Staatsregierung für die Angabe der

Ausländerbehörde des Landkreises Leipzigs wie der Landesdirektion,
dass ein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis „prognostisch abgelehnt“
werden könne?

Ein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis stellt kein grundsätzliches Abschie-

bungshindernis für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer dar. Gleichwohl
kann es im Einzelfall geboten sein, vom Vollzug einer Abschiebung abzuse-
hen, wenn die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis hinreichend wahrschein-
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lich ist. Die Prüfung, ob ein Absehen vom Vollzug einer Abschiebung in Betracht
kommt, erfolgt einzelfallbezogen.

Frage 2:

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung bis zum Zeitpunkt der Beantwor-

tung dieser Anfrage über die Entscheidung des Landgerichts Dresden über die
Haftbeschwerde gegen den Haftbeschluss des Amtsgerichts Dresden gewonnen,

insbesondere hinsichtlich der durch das Amtsgericht übernommenen Formulie-

rung der „prognostischen Ablehnung“?

Bis einschließlich 20. März 2020 lagen der Staatsregierung keine Erkenntnisse zu einer
Entscheidung des Landgerichts Dresden vor.

Frage 3:

Welche Rechtsgrundlage sieht die Staatsregierung für die Anordnung der Haft
an, indem das „soziale Gefüge“ des Betroffenen wie seine Ehe als Haftgrund

vorgeworfen wird und welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung auch hier
über die Entscheidung des Landgerichts Dresdens über die Haftbeschwerde hin-

sichtlich dieser Formulierung?

Der Betroffene wurde mit Beschluss des Amtsgerichts Dresden auf der Grundlage von

§ 62b Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) in Ausreisegewahrsam genommen. Als
Gewahrsamsgrund wurde die Vermutung nach § 62b Abs. 1 Nr. 3d AufenthG herange-

zogen. Das Gericht hat bei der Prüfung, ob der Betroffene die Abschiebung erschweren
oder vereiteln wird, maßgeblich auf die seit dem 26. Februar 2019 bestehende Ausrei-
sepflicht, die nicht feststellbaren Bemühungen um eine freiwillige Ausreise und die Er-
wartung, dass der Betroffene auf Grund des sozialen Gerges, welches er nicht freiwil-

lig aufgeben wird, abgestellt.

Bezüglich einer Entscheidung des Landgerichts Dresden wird auf die Antwort auf die
Frage 2 verwiesen.

Frage 4:

Warum wurde die Inhaftierung vor einer Entscheidung über die Aufenthaltser-
laubnis beantragt und, wie im Thread des SFR angegeben, dem Betroffenen nicht
die Möglichkeit der „freiwilligen Ausreise“ und anschließender Einreise über das
Visumsverfahren gelassen?

Es wird auf die Antworten auf die Fragen 1 und 3 verwiesen.

Der Betroffene war seit mehr als einem Jahr vollziehbar ausreisepflichtig. Bemühungen
um eine freiwillige Ausreise des Betroffenen und die Absicht einer späteren erlaubten
Einreise waren nicht feststellbar.

Frage 5:

Um das Eheleben zu ermöglichen, ist fortan welche Ausländerbehörde für das
Ehepaar in der Bundesrepublik zuständig, angesichts dessen, dass die Ehefrau
in Mannheim lebt?
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Für das Visumverfahren ist die deutsche Botschaft im Heimatland zuständig. Die Zu-

ständigkeit der Ausländerbehörde im Inland nach einer erlaubten Wiedereinreise richtet

sich nach dem zukünftigen Wohnort des Ausländers.

Mit freundlichenGrüßen

Pof/Drß—Roland Wöller
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